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Diplomarbeit 
+ Präsentation 

Schriftliche 
Klausuren 

3 oder 4 

Mündliche 
Prüfungen 

2 oder 3 

 

läuft 
 

bereits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch 
verpflichtend 

(zentral, standardisiert) 
 

und 
 

alle 3 oder 
2 gewählte Klausuren 

aus: 
 

Lebende 
Fremdsprache 

E (zentral, standardisiert) 
oder KRO 

 

Angewandte 
Mathematik 

(zentral, standardisiert) 

 

Angewandte 
Betriebswirtschaft 

und 
Rechnungswesen 

 

gegebenenfalls 
mündl. 

Kompensationsprüfung 

 

1. 2. 3. 

 

 

 

gegebenenfalls 

 

 

nicht 

schriftlich 

gewählter 

Gegenstand 

entweder Fachkolloquium 
aus einem der folgenden 

Fächer oder 
Fächerkombinationen 

Wahlfach 

wobei eine der folgenden 
Vatianten wählbar ist: 

 

Pflichtgegenstand (mind. 4 WSt) 

[ausgenommen: Klausurfächer, im 
Rahmen der 1. od. 2. mündl. Prüfung 
gewählte Pflichtgegenstände, BWP, 
KRM, BSPM] 

 

Kombination von zwei 
Pflichtgegenständen 
(insgesamt mind. 4 WSt) 

[ausgenommen: Klausurfächer, im 
Rahmen der 1. od. 2. mündl. Prüf. 
gewählte Pflichtgegenstände, BWP, 
KRM, BSPM] 

 

Mehrsprachigkeit (E + KRO) 

 

Kultur und gesellschaftliche 
Reflexion 

 

Politische Bildung und Recht 

 

GWV 

NAWI 

EGLT 

MED 

GWV + Pflichtgegenstand* 

BWP + Pflichtgegenstand* 

NAWI + Pflichtgegenstand* 

EGLT + Pflichtgegenstand* 

MED + Pflichtgegenstand* 

* Als „Pflichtgegenstand“ können nicht 
gewählt werden KRM, BSPM und jene 
Gegenstände, die zur schriftl. Klausur 
oder zur 1. mündl. Prüfung (statt der 

schriftl. Klausur) gewählt wurden. 

oder Berufsbezogene 
Kommunikation in der 

Fremdsprache, die nicht  
schriftl. bzw. als 1. mündl. Prüf. 

gewählt wurde. 
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